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Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am
12.05.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 mit der
Gebietsbezeichnung ,Arztehaus” beschlossen. Das Planungsziel besteht darin,
Planungsrecht fur ein Arztehaus zu schaffen. Dartiber hinaus soll in Anlehnung an
die bestehende bauliche Nutzung ein Mischgebiet ausgewiesen werden.

Der Bebauungsplan Nr. 31 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
ohne Durchfuhrung einer Umweltprtufung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die
Gemeinde hat sich entschieden, die frihzeitige Offentlichkeits- und
Behordenbeteiligung auch ohne die gesetzliche Erforderlichkeit durchzuftuhren.
Dadurch beabsichtigt die Gemeinde abwagungsrelevante Belange bereits
frihzeitig zu ermitteln.

Mit dem vorliegenden Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 soll die frihzeitige
Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung gemal §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
durchgefuhrt werden.

Erganzung: Der Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst hat in seiner Sitzung am
01.09.2022 empfohlen, die Firsthohe von 10,0 m auf 12,0 m zu erhdhen.

Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung billigt den anliegenden Vorentwurf des

Bebauungsplanes Nr. 31 sowie den Vorentwurf der zugehorigen Begrundung inkl.
Umweltbelange. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.
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2. Mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 soll die frihzeitige
Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung gemafl §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs.1 BauGB
durchgeflhrt werden.

3. Der Burgermeister wird beauftragt, die Beschllsse ortsublich bekannt zu
machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifligen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung,
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:

durch Mitteln im Deckungskreis Uber Einsparung bei Produktsachkonto:

Uber- / auBerplanmafige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

HaushaltsfiUhrung auszufillen):

Begrindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes.

in Zeiten vorlaufiger

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1

Ubersichtsplan_Billigung_Vorentwurf B31 6ffentlich

2

Vorentwurf 1 9 22-Plan M1-750 offentlich

Begrund_Vorentwurf B31 Kalkhorst o6ffentlich
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Ube\rsichtsplan

Geltungsbereich des Be-
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SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST
Uber den Bebauungsplan Nr. 31 "Arztehaus

Teil A - Planzeichnung
M 1:750

Nutzungsschablonen

so
Arztohaus a

GRZ06 | FH120

DNmax 25°

wo [ e

GRZ06 ‘ FH90
FD, PD: DNmax 25° ”
SD, KWD: DN 40°-55° i

Planzeichenerklarung
Es git die Planzeichenverordnung vom 16. Dezember 1990 (BGBI. 1991 1S. 58),
2uletzt godndert durch Artikel 3 dos Gesetzos vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

Sonstige Planzeichen

3

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bobauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

1. Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1BauGB, §§ 6 und 11 BauVO)

o] weemssssmor
o

Ma8 dor baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedicher Nutzung
2. Darstellungen ohne Normcharakter
%E Vorhandene baulche Anlagen

vorhandene Flursticksgrenzen

Rz Grundfichenzah!
" Zah der Volgeschosse als Hochstmaly
H Firsthohe in m als Hochstmal

Bauwoiso, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

4
—50—
DR

o oftneBauveise
a abweichende Bauweise
Baugrenze
O maimalslssige Dachnegung
o issigo Dacmoigng
SO Sate, Fah, Put-und Kiipotvaindach

Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

[ svonemvencomsticne

Strafenbegrenzungsiinie

Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

B oo

Flursticksnummern
vorhandene Gelandehahen in m d.NHN
Bematung inm

Bbschung

F]  Ausgechsmatnatme, pvat
Abschimgrin, privat
(=] Zasurgrii, privat
E3 Schutzgrin, privat
Planunger

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(59 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

=
B

Umgrenzung von Flichen fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwickiung von Natur und Landschat

ngrenzung von Fléchen mit Bindung
Erhaltung von Biumen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen

Plangrundiagen

Praambel

Aufgrund des § 10 LY. m_§13a des Baugssetzouches (BauGB) in der Fassung der Bekanni
03.11.2017 (BGBI. | S 3634), zuletet

nung
andent am 26.06.2021 (GVOBI MV S 1033) sinschiiefilich aller zum Zekounit
nach

imachung vom
‘gesndert am 20.07.2022 (BGBI | S 1353) sowie § 86 der Landesbauord-
Vorpommenn (LBauO M-V} in der Fasstng vom 1 5 (GVOBL MV S. 334) 2uletzt ge-

der offentichen Ausiegung

folgende Satzung Uoer den Bebauungsplan Nr_ 31 Arztenaus”, begrenzt im Norden durch gewerb-

licho Nuizungen, im Osten durch Wohnibebauung und Gie Strafie .Neue Rie', m Suden curch gewsrbichs

Westen durch landwitschafliche Nutzflachen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil Al

‘dem Text (Teil B) und den orlichen Bauvorschifien erlassen:

Teil B - Text

g
‘geandert durch das Gesetz vom 14.06.2021 (BGBL. 1 S. 1802).

1
1

21112017 (8GBL 1S 3788). zletzt

g (58 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. s i
‘Sonder _Arztehaus sind gemal § 11

Avs 2 ).
{2 B. Physictherapie), eine Apotheks sowis Aniagen fir gesundheiliche Zwecke | 5. 0. § 4 Abs 2 Ni.3

Verfahrensvermerke
o de der vom 12.052022. Die ortsibii-
iote durch in der ,Ostseezeitung”
" izer Wikl
Kalkhorst den

(siegel)
Neick, Brgermeister

Die frihasitige Belsiigung dor Offentichksit nach § 3 Abs. 11 V. m. §§ 13 & 13a BauG st in der Zeit

vom bis zum durch eine fientiche Ausiegung der Planung im Fachbereich IV

Bauwesen des Amtes Kidtzer Winkel sowie auf der Internetseite des Armtes durchgefhvt worden. Die Be-
3 o e, deron durch cio Planung bartit war-

den ke, sind gem8t § 4 Abs. 1 1. V. m. §8 13 & 18a BauGB mit Schreben vom 2ur A

siner Steflungnahme auch im Hinbick auf den erforderichen Umifang und Detailienungsgyad der Urwell
rifung aufgefordert warden.

Kalkhorst. den
(Siagell
Neick, Birgermeister

den Entwurf des Babauungsplanas Nr. 31 mit Bagrindung

Neick, Biirgermister

Neick, Bargermeister

blefoen konnen. am

Neick, Brgsrmaister
wird als richtig dargestell bescheinigt. Hinsichich der lage-

b aroigte, da die
vorliegt. Regressanspriche kénnen richt abgeleitet

Offentl. besteiter Vermesser

Neick, BUrgermeister

von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen

Neick, Burgsrmeister

Neick, Brgermeister

eingesshon worden kann und Uber
Verffentichung in der ,Ostseezeitung: sowie
\ Bekanntmachung ist auf

Abs. 5 der Kommunalverfassung M) und

Neick, Burgermeister

(3] Die Gemeindevertretung hat am
e gebiligt und zur ofientichen Auslegung bestimmt
triebsleiter i. S. d § 7 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO sind aligemein zulassig.
12 I d e = a Kalkhorst. den
§1Abs. 5 8 BauNVO algemen unzuiassig. (siegel
13 Die max. Sockehohe belragt im Plangebiel 0.6 m. Der unlere Bezugspunkt wicd unter 1.4 defiert. Der
14 Fu Fist und o (41 Die von der Planung berivten Beharcen und sonstigen Triger offenlcher Belange sind mit Scheiben
baufahigen ErschiieGungssiralie im Bereich des jeweiligen Gebaudes fesigesetzt. Die Firsihohe ist gleich ber die offentliche Auslegung unterrichtel und gemal § 4 Abs. 21. V. m. §§ 13.& 13a
die Hohenlage der oeren Dachbegrenzungskarte. aiso der Schrylipurki dar baidan Dachscherkel Bel
Fi i a W 1 u Kalkhorst. den
iagen)
2 Bauweise (§9 Abs. 1 Ne. 2 BsuGB und § 22 BauNVO) (Ses
In dem nender a
& & (5] Der Entwurf des Babauungsplanes Nr. 31 sowia dia Begrindung dazu haben in der Zsit vom
bis zum ‘wahrend der Diensizeien m Fachbereich IV Bauvesen des Amtes Kctzer Winkel
3 i A Nr. ‘sowie auf der Intematsaite des Amtes nach § 3 Abs. 2i. V. m. §§ 13 & 13a BauGB dffantlich ausgalegen.
Beider legung st mit dem Hinwsis, dass Anregungen whrend der Auslegungsfrist von jeder-
der solsren Strahlungsenergie auf mindestens 50 % der Dachlachen vorzusehen. (§5 Abs. 1 Ne. 235 o baeaib
BauGB) oer den i
. 5 durch Veraffentichung in der Osiseezetung’ Sowie auf der Intemetsete ces Amies Kidtzer
. zur g von Boden, Natur und L
X Bepflanzun-
gon: Flichon und Mainahmen zum Ausgleich (5 8 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 und Abs. 13 sowie 55 13 und Kalkhorst den
4y 2Each) (siegel
sorgen bzw. eier \Wedervenverlung 2uzLfurven
42 Gek 6] Der kalastermagige Bestand am
o erung richigen Darstallng der Granzpunks gl der Voroahal, dass sina Pri:
A3 rechtsverbindliche Flurkarte im Mafistab 1
Verdichtung
wnd i ‘Arbeiten st erst nach Bazauns
2uisssig, Nach Beendgung der Bauarbeiten sind baubedingte Beerirachigungen (wie Bodenverdihtung, don
Fahspuren. o Bauschutt und Mo snd (Siegel
entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzufuhren.
a4 o X 5
Rasengitter, Fugenpflaster, {71 Die Gemeindevertretung hat die fristgemalt abgegeben Stellungnahmen aus der Beteiligung der Offent-
45 Inder & istde sonstigen Tréa Belange am
‘orhalten. Pflagoschnitte sind zulsssig B ‘geprift. Das Ergebris ist mitgetelt worden
a8 Abschirmgrae st i Eine regel
Kalkorst. den
47 In dor G Zasurgron st Wi (Siegel
p ol (1. Mahd Ende &
a8 u e (8)  Der Bebawungsplan Ne. 31 wurde am
wickeln. N 31
wiese' (H2E M-V, Bis 2ur
als Acker zu rutzen Kalkhorst. den
49 Vor Abriss der Scheune ist fachgutachterlich zu prifen, ob diese Individuen geschitzter Arten oder derer (Siagell
‘Solte dies der Fall sein, unte-
ren Naturschutzbensrde abzustimmen.
5. Ontliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB . V. m. § 85 Abs. 3 und § 84 LBauO M-V) (8)  Die Satzung tber den Bebauungsplan Nr. 31, bestehend aus der Planzeichnung (Tei A), dem Text (Tel
51 Indem s Flachdach, Pultdach hi righ
52 Indem & 3 Kalkhorst. den
Dachneigung von hdchstens 25" zulssig.Zudem it te Ausbidung des Hauplgebsudedaches als Sattel (Siegel)
 uiassg
53 Fir &
Kupfer, Zink oder Blei sind unzulassig. Als Dacheindeckungen fur alle Dacher sind extensive Grandacher {10)  Der Beschluss der Satzung der Gerneinde Kalkhorst uber den Bebauungsplan Nr. 31 sowie die Stelle, bei
il siner Aufbauschicht von mindestens 10 c zuldssig. In dam Mischgetiat M sind Sattel. und Krdppel- dor der Plan auf Dauer wahrend dr Disnsistunden van jeder Persan o
‘walmdacher mit Dachziegeln oder Dachsteinen in naturroten oder antrrazittarbenen Farbtonen einzude- den Inhait Auskunft zu erhalten ist, ist am
cken. auf der Internetseite des Amtes Kiitzer Winkel bekannt gernacht worden. In der
54 . o Galtanamachung dar Veristzung von Verfahiens- und Formvorschriten und von Mangain dor Abwa-
gepuizte Fassade in den Farolonen Rolbraun, Grau Und Weit 2uidssig, Die Vervendung von Holz st aut g souie auf die Rechisiolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB,
die Flache bezogen untergeordnet zulassig. weiter auf Faligkeit und Erloschen von Entschadigungsanspruchen (§ 44 BauGB) hingewiesen warden.
55 Die Verwendung von Dach- ader istmit Glastiachen istam Tag in
g Nutzung der
beschichtung 2u verwenden. Die Verwendung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere Baustoffe Kalkhorst. den
vortuschen, ist unzulassig. (Siegel)
56 Fassaden mit einer Gesamtlange Gber 30,0 m sind mindestens alle 10,0 m vertixal zu gliedem. Dazu sind
li i i -oder Rucksprange, der Eir i
Elamarto dar Fassadenbogrinung uassig
87
8 :
59 . handelt i
4 B0 M.
Hinweise
oder

Nach gegennvartigem Kennirisstand sind von
fen

 von

Tele von
bs. 1 des DSCHG M-V

de dass an 3
stent. hat dies unverziglch anzuzeigen. Anzeigepficht bestent for den Entdecker, den Leiter der Arbeiten. cen
fall cie den We rhennen.

untaren erfoigen. Sie feitet d
ter. Der Fund E

Zugary
‘schutzbehorde kann die Frist im Rahmen des Zumutoaran verl

hat gegenuber der

g der Anzeige, bei schiificher Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untére Denkmal-
. wenn die sachgarechta Untersuchung o-

ftoaren verlangem.
der die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1. 2, 3 DSchG M-V.

Das Plangebiet ist als richt kampimitsibelastst bekannt. Es ist jedoch nicht auszuschiefien, dass bei Tiefau-

wardn, ist aus dio Arbalt an dar unmittlbaren oinzu-
stellen und Netigenals ist die
nungsbehorde hinzuzuziehen.

o o §44 Abs1 .
tiersplatze z.8. . Spaiten und Boden 2w von 01.03,
bis 3003 fur werden, o im Einzelfal aut

Antrag Ausnanmen zulassen. wenn ihr gegenilber zuvor gulachtich

wird, dass mit der Beseitigung

hilich nachgewviesen
des abzureitenden Gebaudes! cer zu fallenden Siedlungsgebische keine Vernichtung von Tieren besonders ge-

Die Bessitigung von Geholzen gemal § 36 Abs. 5 Saiz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes darf nur im Zeitraum
01. Oktober und dem 01 Mar

2wischen dem
Sofem der gu

jurch den dass innemalb der achen keine

Zur Vermeidung baubedingler Storungen von nachiaktiven. larm- und storungsempfindichen Tierarten (v Fle-

tenverdachisflachen =
‘grundes (unnairicher Geruch. anomialo Farbung, AUSUTt verurvainiglor
rungen) angelrofon, ist der

ordnungsgematien Entsorgung des belasteten
dass eine schad a
mecklenburg als zustandiger

bekannt Werden bei Bauatbeiten Anzeichen fur bisher unbekannte Belastungen des Unler-

w & Filssigkaiten, Ausgasungen, Atablage-
(BBOdSChG) zur
verpflichtet. Bei konkreten dafur,
icha Bodenverandarung odor Aliast vorliegt, st dies nverzugiich dem Lanckois Nordwest.
Bodenschutzbehorde {Sachgebiet Abfal 2 und Immissionsschutz) mit-

welche eine Verschmulzung. unnolige Vemnischung oder Veranderung des Bodens, Verlust von Oberboden,
o L

Die in der Satzung genannten DIN-Normen und Regelwerke konnen im Fachbersich IV Bauwesen des Amies
o 3 1. 23948 Kiotz, wal

D vorlegenda Varentvt st it rechisverbindicn Ale Rechisgeschite, die auf Grundiags dieses Vorent-

Digitale topographische Karle MaBsiab 1:10 000, Landesamt fur innere Verwallung M-V, € GeoBasis DRIV

- und Hehenplan das Vermessungsbiros Schub

&
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Planverfasser:
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Satzung der Gemeinde Kalkhorst Giber den Bebauungsplan Nr. 31
JArztehaus® — Vorentwurf

Begrindung
1. Einleitung
1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung

Gemal 8§ 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes
das Ziel verbunden, in der Gemeinde die nachhaltige stadtebauliche Ordnung und eine
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewahrleisten.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 12.05.2022
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 mit der Gebietsbezeichnung ,Arztehaus*
beschlossen. Das Planungsziel besteht darin, Planungsrecht fur ein Arztehaus zu
schaffen.

In der Gemeinde Kalkhorst sind sowohl ein Allgemeinmediziner als auch ein Zahnarzt
ansassig. Der bisherige Standort der Arzte an der StraRe der Jugend soll zu Gunsten
des neuen Standortes im Plangebiet aufgegeben werden. Mit dem neuen Standort
wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden Verkehrs zu verbessern sowie ein Arz-
tehaus mit einer zeitgemafen Einrichtung zu errichten. Weiterhin besteht die Méglich-
keit weitere medizinische oder gesundheitliche Angebote an dem neuen Standort un-
terzubringen. Planungsrechtlich erfolgt die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebie-
tes mit der Zweckbestimmung ,Arztehaus“ nach § 11 BauNVO.

In der ndrdlichen Hélfte des Plangebietes ist die Ausweisung eines Mischgebietes vor-
gesehen und damit die Erweiterung der bestehenden Mischgebiete an der StralRe
,Neue Reihe".

Die Gemeinde hat am 12.05.2022 eine Veranderungssperre sowie eine Vorkaufssat-
zung fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 beschlossen. Beide Sat-
zungen sind mit der Bekanntmachung am 21.05.2022 in Kraft getreten.

1.2 Lage und Geltungsbereich

Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Kistenlinie (Lubecker Bucht) zwischen der Hansestadt Lubeck im
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nachstgelegenen Stadte sind
Dassow, Grevesmuhlen und Klutz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klitz und
weiteren Gemeinden den Klutzer Winkel. Die Flache des Gemeindegebietes betragt
ca. 5190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Kiiste zur Ostsee.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 mit einer Gro3e von ca. 1,5 ha liegt
am westlichen Ortsrand von Kalkhorst. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstiicke
41/7, 41/8, 41/9, 135/1 und 214 (teilw.) der Flur 2, Gemarkung Kalkhorst.

Der rdumliche Geltungsbereich wird im Norden durch gewerbliche Nutzungen, im Os-

ten durch Wohnbebauung und die Stra3e ,Neue Reihe®, im Stden durch gewerbliche
Nutzungen sowie im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflachen begrenzt.

2
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Satzung der Gemeinde Kalkhorst tber den Bebauungsplan Nr. 31
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Luftbild des Plangebietes in Kalkhorst, © GeoBasis DE/M-V 2022

1.3 Planverfahren

Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 wird eine baulich vorgepragte Flache tberplant, auf
der eine Nachverdichtung erfolgen soll. Die naturrAumliche Zasur der bestehenden
Hecke soll aufgegriffen werden und bestehen bleiben. Die gedachte Flucht der Bebau-
ungsgrenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, die im Suden von einer Ge-
werbehalle und im Norden von einem Wohngeb&aude gebildet wird, wird durch die Pla-
nung nicht in den AulRenbereich erweitert.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 werden 7.470 m2 mit Baugebieten Uberplant. Dabei
wird eine zuldssige Grundflache i. S. v. § 19 Abs. 2 BauNVO von ca. 4.480 m? ausge-
wiesen. Der Schwellenwert nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB von 20.000 m2? wird daher
eingehalten.

Eine Beeintrachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB benannten Schutzgiter oder
Pflichten nach § 50 BImSchG sind nicht gegeben (siehe unter 5. Immissionsschutz
und 6. Umweltbelange).

Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB fir Bebauungs-
plane der Innenentwicklung ist daher gegeben.

Der Bebauungsplan Nr. 31 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne
Durchfuhrung einer Umweltprifung nach 8§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die Gemeinde
hat sich entschieden, die frilhzeitige Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung auch
ohne die gesetzliche Erforderlichkeit durchzufiihren. Dadurch beabsichtigt die Ge-
meinde abwagungsrelevante Belange bereits friihzeitig zu ermitteln.

3
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1.4 Planungsrecht, Flachennutzungsplanung und Raumordnung

Fur einen raumlichen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 gibt es bereits die
rechtskraftige 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 5.3. Der mit dem Bebauungsplan
uberplante Teilbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 5.3 verliert mit der
Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 31 seine Giiltigkeit fir den Bereich, der Uber-
plant wird. Sollte der Bebauungsplan Nr. 31 aufgehoben werden, ware die 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 5.3 wieder mal3gebend.

Die Gemeinde Kalkhorst verfiigt tber einen wirksamen Flachennutzungsplan (beste-
hend aus den Teilflachennutzungspléanen der ehemaligen Gemeinden Kalkhorst und
Elmenhorst) in der Fassung der 9. Anderung aus dem Jahr 2018. Der Geltungsbereich
wird im Flachennutzungsplan als gemischte Bauflache und gewerbliche Bauflache dar-
gestellt. Zur Bertcksichtigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und
verbindlicher Bauleitplanung wird der Flachennutzungsplan gemaf § 13a Abs. 2 Nr. 2
BauGB im Wege einer Berichtigung angepasst. Die Anpassung erfolgt im Zusammen-
hang mit der 10. Anderung des Flachennutzungsplanes. Kiinftig wird eine Sonderbau-
flache ,Arztehaus“, gemaR § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO dargestellt.

& e
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=

~ y | V i-'- 3 |
Ausschnitt aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst

Planungsrechtliche Grundlagen fiur die Erarbeitung der Satzung sind:

4
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- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 20.07.2022
(BGBI. I S. 1353),

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert am 14.06.2021 (BGBI. | S.
1802),

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zu-
letzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057),

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S. 344), zuletzt geandert
durch das Gesetzt vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V S. 1033)

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gultigen
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien.

Die in der Satzung genannten Gesetze, Richtlinien, DIN-Normen und Regelwerke kon-
nen im Bauamt des Amtes Klutzer Winkel, Schlossstral3e 1, 23948 Klutz, wahrend der
Offnungszeiten eingesehen werden.

Als Plangrundlagen wurden die digitale Topographische Karte Mal3stab 1:10.000 vom
Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/M-V
2022, Lage- und Héhenplan des Vermessungsbuiros Schubert, Grevesmihlen, Stand
20.04.2022, Teilflachennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorsti. d. F. der 9. Anderung,
sowie ein Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 2 in der Gemarkung Kalkhorst
verwendet.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) werden

fur die Gemeinde folgende Festsetzungen getroffen:

- Die Gemeinde liegt im Nahbereich des Grundzentrums Klitz und im Mittelbereich
des Mittelzentrums Grevesmuhlen.

- Die Gemeinde Kalkhorst ist als ,Landlicher Raum mit gunstiger Wirtschaftsbasis®
ausgewiesen. Diese Raume sollen unter Nutzung ihrer hervorgehobenen Ent-
wicklungspotenziale und Standortbedingungen als Wirtschafts- und Siedlungs-
standorte so gestarkt und entwickelt werden, dass sie einen nachhaltigen Beitrag
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten.

- Das Gemeindegebiet liegt innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes. Hier
soll der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor besonders entwickelt werden.

- Insbesondere die Kiistenbereiche des Gemeindegebietes sind dem Vorrangge-
biete sowie dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege zugeord-
net.

Das RREP WM formuliert das Ziel, die medizinische Grundversorgung zu sichern. Um
die gesundheitliche Daseinsvorsorge in der Region zu gewahrleisten, ist gerade die
Bereitstellung von medizinischen Dienstleitungen im Nahbereich der Bevélkerung es-
sentiell. Durch das Angebot von medizinischen Dienstleitungen auch in den nicht zent-
ralortichen Gemeinden kénnen lange Anfahrtszeiten vermieden und Verkehre im
Sinne das Ansatzes der ,kurzen Wege*“ reduziert werden.

2. Planungskonzept

5
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2.1 Ausgangssituation

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Kalkhorst. An das Plangebiet grenzen
sowohl gewerbliche als auch Wohnnutzungen. Viele der angrenzenden baulichen Nut-
zungen befinden sich innerhalb von Bebauungsplanen, die Mischgebiete ausweisen.
Insgesamt besitzt das stadtebauliche Umfeld des Bebauungsplanes Nr. 31 den Cha-
rakter eines Mischgebietes. Lediglich im Bereich sudlich des Plangebiets ist eher der
Charakter eines Gewerbegebietes festzustellen.

Das Plangebiet stellt sich Uberwiegend als Griinland mit einigen Geholzstrukturen dar.
Im westlichen Teilbereich befinden sich eine Heckenstruktur sowie landwirtschaftliche
Nutzflachen. Im nérdlichen Teilbereich befindet sich eine leerstehende gewerbliche
Halle. Die Halle stellt aufgrund des baulich schlechten Zustandes aktuell einen stadte-
baulichen Missstand dar.

Blickrichtung Osten auf das Plangebiet; eig. Aufn. Gewerlich Halle im Iangiet; ei. Aufn.

2.2  Festsetzungen

In dem festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung ,Arzte-
haus” sind gemafly § 11 Abs. 2 BauNVO Arztpraxen (einschlieBlich Facharzte), medi-
zinische und gesundheitliche Dienstleistungen (z. B. Physiotherapie), eine Apotheke
sowie Anlagen fir gesundheitliche Zwecke i. S. d. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulassig.
Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter i. S. d. 8 7 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO sind allgemein zulassig.

Mit der Ausweisung des Sonstigen Sondergebietes SO ,Arztehaus” beabsichtigt die
Gemeinde, medizinische und gesundheitliche Dienstleistungen und Betriebe im Plan-
gebiet zu konzentrieren. Das ausgewiesene Baugebiet ist ausreichend dimensioniert,
um einen genugend groRen Baukdrper auszubilden sowie hinreichend Stellplatze be-
reitzustellen.

In dem festgesetzten Mischgebiet MI sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ver-
gnlgungsstatten gemal 8§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO allgemein unzuldssig. Die Ge-
meinde orientiert sich mit den Festsetzungen an den zuldssigen Nutzungen in den
bereits vorhandenen Mischgebieten.

Die max. Sockelhdhe betragt im Plangebiet 0,6 m. Der obere Bezugspunkt der Sockel-
hohe ist gleich der Oberkante FertigfuRboden. Fir die festgesetzte First- und Sockel-
hohe wird als unterer Bezugspunkt die mittlere Bestandshéhenlage der anbauféhigen
ErschlieBungsstral3e im Bereich des jeweiligen Gebaudes festgesetzt. Die Firsththe
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ist gleich die Hohenlage der oberen Dachbegrenzungskante, also der Schnittpunkt der
beiden Dachschenkel. Bei Flachdachern ist die Firsthohe gleich der Gebaudeober-
kante. Dachaufbauten, wie Entliftungsschachte von Filter- und Klimaanlagen, dirfen
die zuldssige Firsthbhe um bis zu 1,5 m Uberschreiten.

In dem Baugebiet mit festgesetzter abweichender Bauweise sind Geb&ude und bauli-
che Anlagen mit einer Lange von mehr als 50,0 m zulassig. Es gelten die Grenzab-
stédnde der offenen Bauweise.

Zur Forderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien sind bei der Errichtung von
Gebauden bauliche und sonstige technische Mal3hahmen zur aktiven Nutzung der so-
laren Strahlungsenergie auf mindestens 50 % der Dachflachen vorzusehen. (8 9
Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

2.3 Ortliche Bauvorschriften

Die Festsetzungen zu den drtlichen Bauvorschriften wurden auf den aktuellen Bestand
abgestimmt. Sie sollen zusammen mit den Festsetzungen zur Art und zum Mal3 der
baulichen Nutzung eine attraktive Gestaltung der Ortslage gewahrleisten.

Fur die Gemeinde Kalkhorst besteht die Satzung zur Ortsgestaltung in den Orten der
Gemeinde in der Fassung der 1. Anderung vom 17.10.2017. Diese gilt auch fiir einen
Teilbereich dieses Bebauungsplanes. Fur diesen Bebauungsplan werden eigene ortli-
che Bauvorschriften formuliert, die sich jedoch im Wesentlichen an der Gestaltungs-
satzung orientieren.

In dem Sonstigen Sondergebiet SO ist die Ausbildung des Hauptgebaudedaches als
Flachdach, Pultdach oder flachgeneigtes Satteldach mit einer Dachneigung von
hdchstens 25° zulassig. In dem Mischgebiet Ml ist die Ausbildung des Hauptgebaude-
daches als Flachdach oder Pultdach mit einer Dachneigung von héchstens 25° zulas-
sig. Zudem ist die Ausbildung des Hauptgebaudedaches als Sattel- und Kriippelwalm-
dach mit einer Dachneigung von 40 bis 55° zulassig.

Fur die Dacheindeckung sind nur nicht glanzende Materialien zulédssig. Unbeschich-
tete Eindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind unzulassig. Als Dacheindeckungen
fur alle Dacher sind extensive Griindacher mit einer Aufbauschicht von mindestens
10 cm zulassig. In dem Mischgebiet Ml sind Sattel- und Kriippelwalmdacher mit Dach-
ziegeln oder Dachsteinen in naturroten oder anthrazitfarbenen Farbtonen einzude-
cken.

Die Gestaltung der Aul3enwénde ist als Verblendmauerwerk in den Farben Gelb, Rot
und Rotbunt sowie als geputzte Fassade in den Farbtonen Rotbraun, Grau und Weil3
zulassig. Die Verwendung von Holz ist auf die Flache bezogen untergeordnet zulassig.
Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit Aus-
nahme von Glasflachen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie unzul&ssig.
Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden. Die Verwen-
dung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere Baustoffe vortduschen, ist un-
zulassig. Fassaden mit einer Gesamtlange tber 30,0 m sind mindestens alle 10,0 m
vertikal zu gliedern. Dazu sind sowohl bauliche Konstruktionen wie Vor- oder
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Ruckspriinge, der Einbau von Gliederungselementen als auch Elemente der Fassa-
denbegrunung zulassig.

Von den 6ffentlichen Verkehrsflachen einsehbare Stellplatze von Abfallbehaltern sind
mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begrinten Umkleidung oder Rankgit-
tern zu versehen. Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind
unzulassig.

Abschliel3end wird auf § 84 der Landesbauordnung M-V verwiesen, wonach ordnungs-
widrig handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig dieser nach § 86 Landesbauordnung
M-V erlassenen Satzung uber die drtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Zuwider-
handlungen kénnen mit Buf3geld geahndet werden.

2.4  VerkehrserschlieBung und Stellplatze

Das Plangebiet wird in Anschluss an die Stralte ,Neue Reihe“ erschlossen. Sowohl
das Sonstige Sondergebiet als auch das Mischgebiet werden jeweils von einem Sei-
tenarm der ,Neuen Reihe“ eigenstandig erschlossen. Uber den Seitenarm, tiber den
das Arztehaus erschlossen wird, werden auch sudlich angrenzende Gewerbebetriebe
erschlossen. Ein Ausbau dieses StraRenraumes ist vorgesehen.

Stellplatze fir das Arztehaus konnen in dem Sonstigen Sondergebiet in ausreichender
Anzahl hergestellt werden, da das Baugebiet grof3ziigig dimensioniert wurde.
2.5 Flachenbilanz

Die Gesamtflache innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 31 be-
tragt ca. 1,5 ha. Die Flache unterteilt sich folgendermaflien:

Flachennutzung FlachengrofRe in m2
Sonstiges Sondergebiet ,Arztehaus* 4 560
Mischgebiet 2910
Grunflachen 6170
Verkehrsflachen 1 020
Plangebiet, Summe 14 660

3. Ver- und Entsorgung

Die technische ErschlieRung des Plangebietes muss hergestellt werden. An vorhan-
dene Anlagen entlang der Erschliel3ungsstral3en ,Neue Reihe® kdnnen neu zu errich-
tende Anschliisse angebaut werden.

Die Trager der Ver- und Entsorgung sind in die Ausfihrungsplanung friihzeitig einzu-

beziehen. Die Mindestabstande zu ggf. vorhandenen Leitungen sind bei Bau- und An-
pflanzungsmal3nahmen zu beachten.
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Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur erlautert.

3.1 Trinkwasser- und Léschwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung fur das Plangebiet erfolgt Gber den zustandigen Zweck-
verband Grevesmiuhlen. Die Kosten zur Herstellung der erforderlichen Hausan-
schlisse sind durch den Antragsteller (kinftigen Bauherren) zu tragen. Die Trinkwas-
serversorgung wird durch Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses gesichert.
Nicht benétigte Trinkwasserhausanschlisse werden kostenpflichtig fur den Erschlie-
Rer zuriickgebaut.

Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien (z. B. Brauchwasseranlagen) bevorzugt werden. Der Bau
und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage (z. B. zur Regenwassernut-
zung) sind gemal 8§ 13 Abs. 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gesondert beim
Zweckverband Grevesmuhlen zu beantragen und bedurfen der Genehmigung.

Fir das Plangebiet besteht fur den Grundschutz ein Loschwasserbedarf von 48 ms3 pro
Stunde Uber einen Zeitraum von zwei Stunden. Zur Sicherung der Loschwasserver-
sorgung steht ein Vertragshydrant mit einer Leistung von tber 48 m3/h zur Verfigung.
Der Hydrant befindet sich nordlich des Plangebietes in ca. 180 m Entfernung. Der
Loschwasserbedarf fur den Grundschutz ist sichergestellt.

Insofern Teile geplanter (zulassiger) Gebaude mehr als 50 m von einer mit Fahrzeugen
der Feuerwehr befahrbaren o6ffentlichen Verkehrsflache entfernt liegen, sind zur Si-
cherstellung des Feuerwehreinsatzes gemalfd 8 5 Abs. 1 Satz 4 LBauO M-V Zufahrten
zu den vor oder hinter den Gebauden gelegenen Grundsticksteilen und eventuellen
Bewegungsflachen herzustellen. Zufahrten und Bewegungsflachen sowie ggf. Auf-
stellflachen sind entsprechend der ,Richtlinie tGber Flachen der Feuerwehr i. d. F. Au-
gust 2006 zu bemessen und zu befestigen. Am Ende von Feuerwehrzufahrten muss
eine fur Fahrzeuge der Feuerwehr ausreichend bemessene Wendeflache zur Verfi-
gung stehen. Die Flachen der Feuerwehr sind entsprechend der Anlage zu o0.g. Richt-
linie zu kennzeichnen und missen eine jederzeit deutliche Randbegrenzung haben.

3.2 Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt Gber die Leitungen des Zweck-
verbandes Grevesmiuhlen. Neuanschlusse zur Abwasserentsorgung sind mit dem Ver-
sorgungstrager abzustimmen. Fur die ErschlieBung des Gebietes ist die Erweiterung
des Leitungsbestandes Schmutzwasser in der Stral3e ,Neue Reihe* erforderlich.

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist in den Regenwasserkanal ent-
lang der ,Neuen Reihe* einzuleiten. Im weiteren Planverfahren wird ein Bodengutach-
ten zur Versickerungsfahigkeit des Bodens angefertigt. Ausgehend von den gutachter-
lichen Ergebnissen wird die Niederschlagswasserbeseitigung im weiteren Planverfah-
ren angepasst.
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3.3 Energieversorgung und Telekommunikation

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch das o6rtliche Versorgungsunterneh-
men e.dis AG sichergestellt.

Die Gemeinde Kalkhorst wird von der Netz Libeck GmbH mit Erdgas versorgt. Ein
Neuanschluss an das Gasnetz ist mit dem Versorgungstrager abzustimmen.

Die Versorgung mit Anlagen der Telekommunikation wird durch die Telekom AG si-
chergestellt. Ein ausreichendes Leitungsnetz ist entlang der bestehenden Verkehrsfla-
chen vorhanden. Fur den rechtzeitigen Ausbau sind Abstimmungsgesprache mit der
Telekom zu fuhren.

In allen StralRen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geeignete
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,0 m fur die
Unterbringung der Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Telekom vorzusehen
(die Unterbringung der TK-Linien in asphaltierten StraRen und Wegen fiuhrt erfah-
rungsgemal zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bauausfiihrung sowie der spate-
ren Unterhaltung und Erweiterung dieser TK-Linien).

Aufgrund des Klima- und Ressourcenschutzes ist der Einsatz von Solarenergie oder
Erdwarme zu empfehlen. Anlagen zur Solarenergienutzung sind auf den Dachern zu-
lassig.

3.4 Abfallentsorgung und Altlasten

Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. Fir das Plangebiet ist die ordnungsgemal3e Abfallentsorgung tber
das vorhandene Straf3en- und Wegenetz gewahrleistet.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich sowie im Umfeld keine
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflachen bekannt. Werden bei Bauarbeiten An-
zeichen fur bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnaturlicher Geruch,
anormale Farbung, Austritt verunreinigter Flissigkeiten, Ausgasungen, Altablagerun-
gen) angetroffen, ist der Grundstiicksbesitzer gem. 8 4 Abs. 3 Bundesbodenschutzge-
setz (BBodSchG) zur ordnungsgemal3en Entsorgung des belasteten Bodenaushubs
verpflichtet. Bei konkreten Anhaltspunkten daflir, dass eine schadliche Bodenveran-
derung oder Altlast vorliegt, ist dies unverziglich dem Landkreis Nordwestmecklen-
burg als zusténdiger Bodenschutzbehdrde (Sachgebiet Abfall, Bodenschutz und Im-
missionsschutz) mitzuteilen (§ 2 LBodSchG M-V). Bei allen Mal3nahmen ist Vorsorge
zu treffen, dass schadliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnoé-
tige Vermischung oder Veranderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung
oder Erosion hervorrufen konnen, vermieden werden (8 1 LBodSchG
M-V).

10

16 von 33 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst Giber den Bebauungsplan Nr. 31
JArztehaus® — Vorentwurf

4. Eigentumsverhaltnisse, Planungskosten

Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Planungskosten tragt
die Gemeinde Kalkhorst. Eine Refinanzierung durch Grundsticksverkaufe ist vorge-
sehen.

5. Immissionsschutz

Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
Rend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafur zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
haltnisse auch fur die bestehenden Nutzungen beachtet werden. Die Gemeinde Kalk-
horst hat sich im Rahmen der Aufstellung der Planung mit den mdglicherweise auf das
Plangebiet einwirkenden Immissionen und die von dem Plangebiet ausgehenden Im-
missionen auseinandergesetzt.

In der Umgebung des Plangebietes befinden sich gewerbliche Nutzungen sowie
Wohnnutzungen mit dem Schutzanspruch bzw. Stérungsgrad eines Mischgebietes, da
sich die Nutzungen innerhalb von Mischgebieten, die in rechtskraftigen Bebauungs-
planen ausgewiesen wurden, befinden. Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 wird ebenfalls
ein Mischgebiet sowie ein Sonstiges Sondergebiet ,Arztehaus* ausgewiesen, das le-
diglich Betriebe, die nicht wesentlich stoéren, zulasst. Mit der Planung werden folglich
keine Uber das bereits in der Umgebung zulassige Mal3 hinausgehende Immissionen
vorbereitet bzw. wirken keine unzulassigen Immissionen auf das Plangebiet ein.

6. Umweltbelange
6.1 Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB

Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemal § 13a BauGB ist die Umwelt-
prufung nach 8 2 Abs. 4 BauGB nicht durchzufiihren. Es wird kein Umweltbericht nach
§ 2a BauGB erstellt. Der Bebauungsplan Nr. 31 umfasst eine Gesamtflache von ca.
1,5 ha, daher wird der Schwellenwert von 20.000 m? nach 8§ 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
BauGB nicht Uberschritten. Demnach gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Somit entfallt
die Erforderlichkeit eines Ausgleichs im Sinne der Eingriffsregelung. Eine Vorprifung
des Einzelfalls ist nicht notwendig. Jedoch sind Umweltbelange nach allgemeinen
Grundsatzen zu ermitteln und zu bewerten. Diese missen im Anschluss gegeneinan-
der und untereinander gerecht abgewogen werden. Diese Abwagung erfolgt im Fol-
genden in verbal-argumentativer Form.

Bericksichtigung der Umweltbelange

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 12.05.2022
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 mit der Gebietsbezeichnung ,Arztehaus*
beschlossen. Das Planungsziel besteht darin, Planungsrecht fiir ein Arztehaus zu
schaffen.
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In der Gemeinde Kalkhorst sind sowohl ein Allgemeinmediziner als auch ein Zahnarzt
ansassig. Der bisherige Standort der Arzte an der StralRe der Jugend soll zu Gunsten
des neuen Standortes im Plangebiet aufgegeben werden. Mit dem neuen Standort
wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden Verkehrs zu verbessern sowie ein Arz-
tehaus mit einer zeitgemalfen Einrichtung zu errichten. Weiterhin besteht die Méglich-
keit weitere medizinische oder gesundheitliche Angebote an dem neuen Standort un-
terzubringen. Planungsrechtlich erfolgt die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebie-
tes mit der Zweckbestimmung ,Arztehaus nach § 11 BauNVO. In der nérdlichen Halfte
des Plangebietes ist die Ausweisung eines Mischgebietes vorgesehen und damit die
Erweiterung der bestehenden Mischgebiete an der Stralde ,Neue Reihe®.

Lage und Charakteristik des Plangebietes

Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Kistenlinie (Libecker Bucht) zwischen der Hansestadt Libeck im
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nachstgelegenen Stadte sind
Dassow, Grevesmuhlen und Klitz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klitz und
weiteren Gemeinden den Klutzer Winkel. Die Flache des Gemeindegebietes betragt
ca. 5190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Kiiste zur Ostsee.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 mit einer Gré3e von ca. 1,5 ha
liegt am westlichen Ortsrand von Kalkhorst. Der Geltungsbereich umfasst die Flursti-
cke 41/7, 41/8, 41/9, 135/1 und 214 (teilw.) der Flur 2, Gemarkung Kalkhorst.

Der raumliche Geltungsbereich wird im Norden durch gewerbliche Nutzungen, im
Osten durch Wohnbebauung und die Stral’e ,Neue Reihe®, im Stiden durch gewerbli-
che Nutzungen sowie im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflachen begrenzt.

6.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM, 2011)
Fur den planungsrelevanten Bereich werden die nachfolgenden Aussagen im RREP
WM getroffen. Die Gemeinde Kalkhorst befindet sich:
e im ,Landlichen Raum mit glinstiger Wirtschaftsbasis® sowie im ,Vorbehaltsge-
biet Landschaft” (siehe Karte 3, RREP WM, 2011),
e im Tourismusschwerpunktraum (siehe Karte 4, RREP WM, 2011),

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV)
Fur den planungsrelevanten Bereich sowie fir die gesamte Gemeinde Kalkhorst wer-
den die nachfolgenden Aussagen im LEP MW getroffen:

- Vorbehaltsgebiet Tourismus: In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Si-
cherung der Funktion fir Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beige-
messen werden.

- Vorbehaltsgebiet Landschaft: In den Vorbehaltsgebieten Landschaft soll dem
Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stat-
ten ein besonderes Gewicht beigemessen werden.
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Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM, 2008)

Im GLRP werden als Fachplanung des Naturschutzes Aussagen zu den Mal3nahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege fur die raumliche Gesamtplanung ge-
troffen. Er bildet die Grundlage fur nachfolgende Planverfahren.

Naturrdumliche Gliederung

Landschaftszone: Ostseeklstenland (1)
Grol3landschatft: Nordwestliches Huigelland (10)
Landschaftseinheit: Klutzer Winkel (101)

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Siedlungsraum werden fur das Plangebiet
selbst kaum spezifische Aussagen getroffen. Es erfolgt eine Zusammenfassung der
allgemeinen Darstellungen fir die planungsrelevanten Bereiche:

e Der Boden der Gemeinde Kalkhorst ist als ,Bereich mit hoher bis sehr hoher
Schutzwurdigkeit” dargestellt (siehe Karte 4),

e In Bezug auf die Schutzwirdigkeit des Grund- und Oberflachenwassers ist die
Gemeinde Kalkhorst teilweise als ,Bereich mit geringer bis mittlerer Schutzwdr-
digkeit und teilweise als ,Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwirdigkeit"
verzeichnet (siehe Karte 6),

¢ Die Gemeinde Kalkhorst ist als niederschlagsnormal dargestellt (siehe Karte 7),

¢ Die Gemeinde Kalkhorst weist im Hinblick auf die Schutzwirdigkeit des Land-
schaftsbildes eine geringe bis mittlere Schutzwirdigkeit auf (siehe Karte 8). Die
Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiraume ist Gberwiegend mit Stufe
1- geringe Schutzwuirdigkeit bewertet (siehe Karte 9),

¢ Das Plangebiet sowie die gesamte Gemeinde Kalkhorst liegt auRerhalb von eu-
ropaischen Schutzgebieten (SPA, GGB). Das nachstgelegene GGB ist in sud-
Ostliche Richtung ca. 1 400 m entfernt (siehe Karte 10),

¢ Die Gemeinde Kalkhorst ist beziglich der Bedeutung fur die Sicherung der Er-
holungsfunktion der Landschaft teilweise als ,Bereich mit besonderer Bedeu-
tung® teilweise als ,Bereich mit herausragender Bedeutung® dargestellt (siehe
Karte 13).

Aus den Ubergeordneten Planungen lassen sich durch den Bebauungsplan Nr. 31
keine erheblichen Beeintrachtigungen der dort dargestellten Entwicklungsziele ablei-
ten.

6.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte

Innerhalb des Plangebietes und dessen planungsrelevantem Umfeld sind keine
Schutzgebiete von internationaler oder nationaler Bedeutung vorhanden.

Schutzgebiete
Folgende Schutzgebiete befinden sich in der ndheren Umgebung des Plangebietes:

e GGB DE 2032-301 ,Lenorenwald“ (Sudostlich des Plangebietes in ca. 1 400 m
Entfernung)

e Landschaftsschutzgebiet (LSG Nr. 113) ,Lenorenwald® (Sud-Sudostlich des
Plangebietes in ca. 550 m

e Europaischen Vogelschutzgebiet (SPA DE 1934-401 ,Wismarbucht und Salz-
haff“) in ca. 5300 m
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Aufgrund der ausreichenden Entfernung zum Plangebiet sowie der vorhandenen Stor-
wirkungen durch Siedlungsbereiche und Verkehrsachsen wird von keinen beachtli-
chen Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung ausgegangen. Eine vertiefende
Erarbeitung einer FFH-Prifung ist nicht notwendig.

Schutzobjekte
Innerhalb des Plangebietes sind keine gemal’ 8§ 20 NatSchAG M-V unter Schutz ste-
hende Biotope vorhanden (abgerufen unter dem Kartenportal Umweltportal M-V).

In einem Umkreis von ca. 200 m befinden sich mehrere gemaR 8 20 NatSchAG M-V
geschutzten Biotope.

NWMO04832 — Naturnahe Feldhecke — norddstlich des Plangebietes, Entfernung
ca. 10 m!

NWMO04822 — Naturnahe Feldhecke — noérdlich des Plangebietes, Entfernung
ca. 70 m

NWMO04830 — Stehendes Kleingewasser, einschlie3lich der Ufervegetation,
Entfernung ca. 140 m

NWMO04837 — Naturnahe Feldhecke — noérdlich des Plangebietes, Entfernung
ca.145m

NWMO04844 — Naturnahe Feldhecke — norddstlich des Plangebietes, Entfernung
ca. 120 m

NWMO04833 — Stehendes Kleingewasser einschliel3lich der Ufervegetation, Ent-
fernung ca. 80 m

! Die Darstellung im Katenportal ist veraltet (Kartierungsjahr 1996). Auch bei der Uberprifung der Luft-
bilder beginnt die Naturnahe Feldhecke auf Hohe des Grabens.
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(rote Linie = Geltungsbereich)

Mit Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 31 ,Arztehaus“ erfolgen keine direkten Ein-
griffe in geschutzte Biotopstrukturen. Durch den benannten Bebauungsplan wird die
Bebauung am westlichen Ortsrand erweitert, sodass naher an die geschiitzten Biotope
herangertckt wird. Es ist geringfiigig von einer potentiellen Verstarkung von Licht- und
Larmimmissionen auszugehen. Bei der geplanten Bebauung handelt es sich um die
Schaffung eines Arztehauses und um die Ausweisung eines Mischgebietes. Die Im-
missionen werden nach Auffassung der Gemeinde aufgrund der geringen Anzahl der
zusatzlichen Gebaude sowie der bestehenden Beeintrachtigung als gering eingestuft.
Die Gemeinde geht nicht von einer grundsatzlichen Anderung des Charakters einer
dorflichen Ortslage aus. Der bisherige Standort der Arzte an der StraRe der Jugend
soll zu Gunsten des neuen Standortes im Plangebiet aufgegeben werden. Mit dem
neuen Standort wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden Verkehrs zu verbessern
sowie ein Arztehaus mit einer zeitgemafen Einrichtung zu errichten.

Bei der Biotopstruktur, die sich innerhalb des Geltungsbereiches befindet, handelt es
sich um eine Heckenstruktur, die nérdlich und sudlich an Verkehrswege und Gewerbe,
Ostlich an eine Scheune, Wohnbebauung und Siedlungsgriinland und im Westen an
die freie Landschaft (Ackerflachen) angrenzt. Aufgrund des Standortes im Siedlungs-
zusammenhang erfolgt keine Bewertung als ein nach § 20 NatSchAG M-V geschiitztes
Biotop. Zumal auch die Naturschutzfachlichen Informationen (Umweltkarten M-V,
GAIA) von keinem gesetzlichen geschiitzten Biotop ausgehen. Zum Zeitpunkt der Be-
gehung (Juni 2022) wurde die dstlich an die Hecke angrenzende geméahte Rasenfla-
che als Spielflache von Kindern genutzt. Im stdéstlichen Teil des Geltungsbereiches,
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angrenzend zur Stral3e, ist die Flache als Parkplatz ausgewiesen, was durch Absperr-
band erkennbar wurde. Im Norden des Geltungsbereiches befindet sich eine marode
Scheune, die im Zuge der Vor-Ort-Begehung als Lager- und Abstellplatz genutzt wird.
Die Stral3e sudlich des Plangebietes erschliel3t den landwirtschaftlichen Betrieb sowie
den Versorgungsschacht westlich des Plangebietes. Die menschliche Prasenz sowie
die anthropogene Vorbelastung des Plangebietes ist bereits vor der geplanten Bebau-
ung hoch und wird sich durch die Planung nicht signifikant erhohen. Der geplante Park-
platz des Arztehauses soll im Sudosten des Plangebietes entstehen, auf den Flachen,
wo bereits heute das temporare Parken mdglich ist. Das Mischgebiet im Norden ent-
steht auf der Flache, auf der aktuell die Scheune steht.

Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung (Siedlungslage, Einfamilienhausgebiet,
Parkplatz, Verkehrsflache und landwirtschaftliche Nutzflachen) sind in der Hecke und
auf der Rasenflache bereits heute schon stérungsunempfindliche Arten anzutreffen.
Mit der Annaherung der Bebauung an die Hecke erfolgt keine signifikante Zunahme
der menschlichen Prasenz und damit ist von keiner Anderung der Artenzusammenset-
zung in und um die Hecke auszugehen. Die Funktion der Hecke ist ohne bemerkbare
Einschrankung als Nahrungshabitat fur strukturgebunden nahrungssuchende Arten
und Artengruppen weiterhin nutzbar. Zumal zum Schutz der Hecke ein 5 m breiter Puf-
ferstreifen mit der Bezeichnung ,,Abschirmgrin® festgesetzt wird und auch die Sied-
lungsgeblsche, die mittig im Geltungsbereich liegen, einen Teil der 6ffentlichen Za-
surflache bilden und eine Zerstérung vorhandener Gehdlzbereiche ausgeschlossen
werden kann. Uberdies werden in den Festsetzungen der Erhalt der Hecke sowie
Pflege- und Schnittmal3nahmen festgesetzt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berlcksichtigung der bestehenden
Vorbelastungen und aufgrund der vorangegangenen Argumentation mit der Umset-
zung des Bebauungsplans Nr. 31 der Gemeinde Kalkhorst keine erheblichen Beein-
trachtigungen der aufgezahlten Biotope zu erwarten sind.

6.4 Artenschutzrechtliche Betrachtung - Potentialabschéatzung

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Lande M-V vor-
kommenden Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle im Lande M-V vorkommen-
den europdaischen Vogelarten gemal Art. 1 Vogelschutzrichtlinie betrachtungsrele-
vant. Dieses umfangreiche Artenspektrum (56 Arten des Anhangs IV der FFH - Richt-
linie sowie alle im Land wildlebenden Vogelarten) soll im Rahmen der Relevanzpri-
fung zunachst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der Lebensrauman-
spruche im Untersuchungsraum vorkommen kénnen und fir die eine Beeintrachtigung
im Sinne der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des
Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Abschichtung).

Dabei wird so vorgegangen, dass im Rahmen der Relevanzprifung die Arten ,heraus-
gefiltert® werden, fir die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestande mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher
einer artenschutzrechtlichen Prifung nicht mehr unterzogen werden miuissen
(FROELICH & SPORBECK, Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
20.09.2010).
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Bestandteil der Potentialabschatzung sind ggf. auch erforderliche Vermeidungs- bzw.
vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen). Bei Eintritt von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestanden gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG sind in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehotrde weitergehende Betrachtungen erforderlich.

Geschutzte Arten, die im Rahmen der Bauleitplanung zu bericksichtigen sind:
Die erlauterten Verbote treffen bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplanen auf
folgende in Mecklenburg-Vorpommern vorkommende Arten zu:

- Alle wildlebenden Vogelarten,

- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Bei einer Relevanzprifung fur die europaischen Vogelarten wurde das Augenmerk auf
die Arten gelegt, deren Vorhandensein oder Fehlen groRtmagliche Rickschliisse Uber
den Zustand des Untersuchungsraumes zulassen. Die Brutvogelarten wurden als Zei-
gerarten fur die Artenschutzrechtliche Stellungnahmen ausgewahit. Als Zeiger- bzw.
Wertarten werden die Arten benannt, welche in den Roten Listen bzw. im Anhang | der
Europaischen Vogelschutzrichtlinie Erwahnung finden. Aufgrund ihrer héheren 6kolo-
gischen Anspriche gegenuber weniger sensiblen Arten sind diese Arten bestens ge-
eignet, den Zustand eines Untersuchungsraumes beziiglich seiner Vorbelastungen
einzuschatzen. Auf Grundlage der vorhandenen Biotopstrukturen des Plangebietes er-
folgte eine Auswahl der planungsrelevanten Arten und Artengruppen.

Auswirkungen des Vorhabens auf einzelne Artengruppen
(Potentialabschéatzung)

Mit der dem Bebauungsplanes Nr. 31 ,Arztehaus“ beabsichtigt die Gemeinde Pla-
nungsrecht fir eine Arztehaus zu schaffen. In der Gemeinde Kalkhorst sind sowohl ein
Allgemeinmediziner als auch ein Zahnarzt ansassig. Der bisherige Standort der Arzte
an der StralRe der Jugend soll zu Gunsten des neuen Standortes im Plangebiet aufge-
geben werden. Mit dem neuen Standort wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden
Verkehrs zu verbessern sowie ein Arztehaus mit einer zeitgemaRen Einrichtung zu
errichten. Weiterhin besteht die Mdglichkeit weitere medizinische oder gesundheitliche
Angebote an dem neuen Standort unterzubringen.

Brutvogel

Das Plangebiet ist bereits stark anthropogen tberformt. Hinzu kommen optische und
akustische Stérungen. Aufgrund der bestehenden Biotopausstattung sind potentiell Ar-
ten des Siedlungsraumes zu erwarten.

In Verbindung mit der Planung werden Siedlungsgebiische beseitigt.

Generell sei darauf verwiesen, dass Rodungen von Gehélzen oder sonstigen Vegeta-
tionsstrukturen gemaf 8 39 BNatSchG aul3erhalb der Brutperiode der Vogel zu erfol-
gen haben.

Unter Beachtung des nach § 39 BNatSchG genannten Zeitraumes zur Durchflihrung
von Fall- bzw. Rodungsarbeiten sind keine erheblichen Beeintrachtigungen auf die po-

tentiell vorkommenden Brutvdgel zu erwarten. Eine ndhere Betrachtung zu den Ver-
botstatbestanden des § 44 BNatSchG wird nachfolgend durchgefihrt.
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Prifung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde

1. Totungstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

Im Allgemeinen kann es im Zuge der Flachenvorbereitungen (z.B. Rodung von Gehdol-
zen, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen) zu Verletzungen oder direkten To6-
tungen von Individuen der Gehoélz-, Gebaude- und Bodenbriter kommen, wenn die
Arbeiten zur Brutzeit durchgefihrt werden.

Generell sind zur Vermeidung des Totungsverbotes Bauzeitenregelungen zu beach-
ten, die gewéhrleisten, dass samtliche Rodungsarbeiten sowie das Beraumen der
sonstigen Vegetationsstrukturen auf3erhalb der Brutzeit durchgefuhrt werden. Diese
sind bereits im 8 39 BNatSchG verankert, wonach die Entfernung von Gehdlzen und
sonstigen Vegetationsstrukturen nur auf3erhalb der Brutperiode der Vogel (vom 01.
Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf. Ein entsprechender Hinweis wird im Bebau-
ungsplan aufgenommen.

Bei Berticksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelung ist das Eintreten von Ver-
botstatbestadnden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschliel3en.

2. Storungstatbestande nach 8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG

Von einer erheblichen Storung ist auszugehen, wenn dadurch der Reproduktionserfolg
der Arten und die Uberlebenschancen der Population gemindert werden. Bei Arten,
bei denen sehr wenige Individuen die lokale Population bilden, kénnen bereits gering-
fugige Storungen, welche den Reproduktionserfolg oder die physische Restitution bzw.
Nahrungsaufnahme bei der Rast beeintrachtigen, erhebliche Auswirkungen auf die lo-
kale Population haben. Das Stérungsverbot ist auch bei allgemein haufigen Arten an-
zuwenden, allerdings I6sen kleinrAumige Stérungen weniger Individuen bei diesen Ar-
ten das Verbot nicht aus. Bezugsebene der Betrachtung ist die Wirkung auf die lokale
Population (s.u.), wobei ein enger Bezug zum Schutz der Lebensstatte der Art beste-
hen kann. Schadensvermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen sind in die Betrach-
tung einzubeziehen. Hierzu gehdren auch aktive Mal3nahmen zur Biotopgestaltung mit
lenkender Wirkung auf das Vorkommen der Arten. Abweichend davon liegt ein Verstol3
gegen das Verbot nicht vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population fuhrt.

Baubedingte Storungen gelten als temporér und nicht nachhaltig. Es wird nicht mit
einer Neuansiedlung von Vogelarten wahrend der Bauphase gerechnet. Die Habitat-
ausstattung andert sich auch mit der Umsetzung der Planungsziele nicht wesentlich.
Unter Bericksichtigung der beanspruchten Flachen sowie bestehender anthropogener
Vorbelastungen werden erhebliche Auswirkungen auf die lokale Population ausge-
schlossen.

Das Eintreten von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszu-
schliel3en.

3. Storungstatbestande (Fortpflanzungs- und Ruhestéitten) nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG

Der Verbotstatbestand gemaf’ § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG greift nur, wenn regelmaig
genutzte Reviere vollstandig beseitigt werden. Dies beinhaltet die Uberpragung des
gesamten Bruthabitats oder wesentlicher Teile des Habitats sowie eine durch
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Stérungen hervorgerufene Beendigung der Nutzung. Der Verbotstatbestand greift
nicht, wenn Nistplatze oder Reviere jahrlich neu gebildet werden.

Mit der Uberplanung der bereits anthropogen beeintrachtigenden Flachen erfolgt keine
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Gehdlz- und Gebischbritern,
da diese ihre Fortpflanzungs- und Ruhestatten jahrlich neu bilden. Schutzmaoglichkei-
ten fir Vogel sind nicht vorhanden. Es handelt sich um einjahrig genutzte Brutstatten.
Im Zusammenhang mit der hier betrachteten Planung wird die offene Scheune zurtck-
gebaut. Im Vorfeld des Abrisses ist eine fachgutachterliche Begutachtung durchzufiih-
ren und ggf. vorhandene Quartiere in Abstimmung mit der zustandigen unteren Natur-
schutzbehdrde auszugleichen.

Unter Berticksichtigung einer baudkologischen Begleitung des Abrisses wird das Ein-
treten von Verbotstatbestdnden gemal’ 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlos-
sen.

Rastvogel

Das Plangebiet befindet sich in ca. 5300 m Entfernung zum Europaischen Vogel-
schutzgebiet (SPA DE 1934-401 ,Wismarbucht und Salzhaff‘) und ca. 1 400 m zum
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB DE 2032-301 ,Lenorenwald®). Auf-
grund der ausreichenden Entfernung und Lage zwischen Plangebiet und Schutzgebiet
sind keine erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzziele der Natura 2000-Gebiete
zu erwarten.

Im Rahmen der Potentialabschatzung kann das Eintreten von Verbotstatbestéanden
gemal § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Saugetiere (ohne Fledermause)

Im Ergebnis der Relevanzprifung wurde ein Vorkommen von Saugetieren nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Die in Mecklen-
burg-Vorpommern potentiell vorkommenden Arten, wie beispielsweise Fischotter
(Lutra lutra), Biber (Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sind auf-
grund fehlender Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen. Fir die
Haselmaus fehlen im Plangebiet strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit ei-
nem vorzugsweise hohen Haselanteil.

Aufgrund der dargestellten Argumentation (Biotopausstattung, Nahe zum Siedlungs-
raum) ist keine Betroffenheit der Artengruppe Saugetiere gegeben. Eine Prifung der
Verbotstatbestdnde gemal § 44 BNatSchG entfallt.

Séaugetiere/Flederméuse

Alle heimischen Fledermausarten sind nach 8 1 Satz 1 BArtSchV besonders geschutzt
und im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefuhrt. Der Geltungsbereich weist, durch die
vorhandene Scheune im Norden, Habitatbestandteile fir die Art Fledermause auf.
Diese konnte Risse, Spalten oder Hohlen aufweisen und eignet sich daher gut als
Sommerquartier. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
der Artengruppe Fledermause sind vor Abriss bzw. jeglichen Eingriffen in die Gebau-
desubstanz eine fachgutachterliche Kontrolle auf Besatz durchzufiihren (6kologische
Baubegleitung). Bei einem positiven Ergebnis der Kontrolle (Vorfinden von Quartieren)
sind geeignete Malinahmen (z.B. Schaffung von Ersatzquartieren) vom Gutachter auf-
zustellen und mit der unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.
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Durch die Errichtung eines Arztehauses ist mit geringfiigigen Veranderungen im Be-
reich der Flugzonen zu rechnen. Westlich angrenzend an den Anderungsbereich be-
finden sich jedoch ausreichende Griin- und Ackerflachen, sowie Hecken- und Baum-
strukturen, die als potentielle Jagdreviere oder Quartierméglichkeiten in Frage kom-
men. Ebenso sind die Geholzstrukturen mit moglicherweise geeigneten Spalten und
Rissen der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen nutzbar. Allerdings fehlen
frost- und stérungsfreie Bereiche als Winterquartiere. Durch den Abriss der Scheune
kommt es zum Wertverlust durch die Quartiersfunktion der Gebaude. Allerdings darf
ein Abriss der Gebaude gemal 8§ 39 BNatSchG nur zwischen dem 01. Oktober und
dem 28./ 29. Februar erfolgen. Das Eintreten eines Verbotstatbestand nach § 44
BNatSchG ist somit auszuschliel3en.

Reptilien

Das Plangebiet ist anthropogen Uberpragt. Die vorhandenen Biotopstrukturen stellen
kein maRgebliches Habitat fir Reptilien dar. Es handelt sich Gberwiegend um eine ar-
tenarme Zierrasenflache. Die Europaische Sumpfschildkréte und Schlingnatter kon-
nen aufgrund ihrer speziellen Habitatanspriiche generell ausgeschlossen werden. Im
Anderungsbereich sind keine grabbaren, siidexponierten Flachen bzw. Boden fur die
Eiablage bzw. Reproduktion der Zauneidechse vorhanden. Die Freiflache weist eine
zu dichte Vegetationsdecke auf. Ebenso sind fur die anderen geschutzten Arten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie keine geeigneten Lebensrdume vorhanden.

Aufgrund dieser Argumentation wird eine Betroffenheit der Artengruppe Reptilien aus-
geschlossen. Das Eintreten von Verbotstatbestdnden gemanR § 44 BNatSchG ist somit
auszuschliel3en.

Amphibien

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewasser oder sonstige mal3-
gebliche Habitatbestandteile. Es handelt sich um die Schaffung eines Arztehauses.
Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (temporare Gewasser, Klein- bzw.
Stillgewasser) konnte im Ergebnis der Relevanzprifung festgestellt werden, dass der
Untersuchungsraum keine Bedeutung fur Amphibien besitzt. Das Eintreten eines Ver-
botstatbestandes nach 8§ 44 BNatSchG ist somit auszuschlieRen.

Fische

Die spezifischen Habitatanspriiche der Artengruppe werden im Untersuchungsraum
nicht erfullt. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine relevanten Gewasser vorhan-
den. Das Vorkommen geschutzter Arten im Plangebiet ist auszuschlieBen, zumal der
Europdaische Stor als einzige Anhang IV- Art dieser Artengruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern als ausgestorben oder verschollen gilt. Aufgrund der dargestellten Argumen-
tation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Fische und Rundmaéuler gegeben. Eine
Prufung der Verbotstatbestande gemal § 44 BNatSchG entfallt.

Tag-/Nachtfalter

Der Untersuchungsraum wird von trockenwarmen Standortbedingungen bestimmt und
liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der in Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
gefuhrten Tag- und Nachtfalter. Die artspezifischen Habitatanspriiche der geschitzten
Falter liegen in Lebensraumen feuchterer Auspragung, wie Feucht- und Moorwiesen
und blutenreichen S&dumen, weshalb ein Vorkommen von Tag- und Nachtfaltern im
Untersuchungsraum nicht zu erwarten ist. Bei den Kartierungsarbeiten konnten auch
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keine spezifischen Futterpflanzen beispielsweise fiir Nachtkerzenschwarmer festge-
stellt werden.

Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Tag-
und Nachtfalter gegeben. Eine Prufung der Verbotstatbestande gemall § 44
BNatSchG entfallt.

Kéafer

Der planungsrelevante Bereich stellt kein geeignetes Habitat flr geschutzte Kaferarten
dar. Es fehlen blutenreiche Saume als Nahrungshabitat und geeignete Gehdélze als
Wohnstétte. Gerade die Arten Grol3er Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Os-
moderma eremita) sind auf das Vorhandensein alterer Gehdlze, im Falle des Grol3en
Eichenbocks speziell Eichen mit ausreichendem Mulmanteil, angewiesen. Der
Schmalbindige Breitfliigel- Tauchkafer (Graphoderus bilineatus) und die Schwimmka-
fer-Art Breitrand (Dytiscus latissimus) bendtigen hingegen permanent wasserfiihrende
Stillgewasser.

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Eintreten der nach § 44 BNatSchG festgelegten
Verbotstatbestande sind auszuschlieRen. Die weitere Analyse potentieller Beeintrach-
tigungen entfallt.

Libellen

Der Untersuchungsraum liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der in An-
hang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrten Libellenarten. Ein potentielles Vorkommen
der Arten innerhalb des Untersuchungsraumes ist auch aufgrund fehlender artspezifi-
scher Merkmale, wie entsprechende Stillgewasser mit Rohrichtbestdnden oder Seg-
genrieden, ausgeschlossen. Eine weitere Analyse potentieller Beeintrachtigungen ge-
maR 8§ 44 BNatSchG entfallt.

Weichtiere

Der relevante Planungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen fur die Arten-
gruppe der Weichtiere auf. Klare Stillgewasser, wie sie die zierliche Tellerschnecke
(Anisus vorticulus) besiedelt, und schnell flieBende Bache als Habitat der Gemeinen
Flussmuschel (Unio crassus) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Erhebli-
che Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestande
kénnen eindeutig ausgeschlossen werden.

Pflanzen

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Pflanzen auszutiben, da in unmittelbaren Anschluss der
Siedlung generell von einer geringen artenschutzrechtlichen Relevanz auszugehen ist.
Durch fehlende Habitatstrukturen kénnen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestande der Artengruppe Pflanzen eindeutig ausge-
schlossen werden, da es sich um einen anthropogen vorgepragten Bereich handelt.
Die weitere Analyse projektbedingter Wirkungen und deren Erheblichkeit fir die ge-
schitzte Flora entfallt.

6.5 Relevante Projektwirkungen auf artenschutzrechtliche Belange

Unter Beachtung der Fallkonstellationen (Punkt 7.1 bis 7.7) der ,Hinweise zum ge-
setzlichen Artenschutz gemal3 § 44 BNatSchG bei der Planung und Durchflihrung
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von Eingriffen“ des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklen-
burg-Vorpommern wurden nachfolgende Eingriffswirkungen abgearbeitet:

> Gebaudeabbruch

Die im Norden des Geltungsbereiches befindliche Scheune wird zurlickgebaut. Poten-
tiell stellt diese ein Habitat fur Gebaudebriter und ein Quatrtier fir Flederméuse dar.
Im Vorfeld des Abrisses (Abrissgenehmigung) ist eine fachgutachterliche Begutach-
tung durchzufiihren und ggf. vorhandene Quatrtiere in Abstimmung mit der zustandigen
unteren Naturschutzbehorde auszugleichen.

» Beseitigung von Baumen, Hecken und Buschwerk
Im Bereich des Plangebietes sind Gehdlze vorhanden, die im Zuge der geplanten Be-
bauung entfernt werden mussen. Dabei handelt es sich um Siedlungsgebusche, be-
stehend Uberwiegend aus Weilddorn, Brombeere, Hundsrose, Brennnessel und
Weide. Zum Teil befindet sich dort abgelagerter Griinschnitt sowie Gartenabfalle. Die
Feldhecke im Westen des Plangebietes bleibt erhalten.

Generell sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten, wonach die Ent-
fernung von Gehdlzen und sonstigen Vegetationsstrukturen nur auf3erhalb der Brutpe-
riode der Vogel (vom 01. Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf.

» Beseitigung, Verkleinerung bzw. Funktionsverlust von Gewassern

Innerhalb des Plangebietes sind keine flieRenden und stehenden Gewasser vorhan-
den.

» Umnutzung von Flachen

Mit der Umnutzung der Flachen sind 6kologische Veranderungen verbunden und somit
auch Auswirkungen auf geschutzte Tier- und Pflanzenarten méglich.

Das hier betrachtete Plangebiet befindet sich im Westen von Kalkhorst. Es stellt sich
Uberwiegend als Grunland mit einigen Gehdlzstrukturen dar. Im westlichen Teilbereich
befindet sich eine Heckenstruktur sowie landwirtschaftliche Nutzflache. Im ndrdlichen
Teilbereich befindet sich eine leerstehende gewerbliche Scheune. Diese stellt auf-
grund des baulich schlechten Zustandes aktuell einen stadtebaulichen Missstand dar.

> Larm

In der Umgebung des Plangebietes befinden sich gewerbliche Nutzungen sowie
Wohnnutzungen mit dem Schutzanspruch bzw. Stérungsgrad eines Mischgebietes, da
sich die Nutzungen innerhalb von Mischgebieten, die in rechtskraftigen Bebauungs-
planen ausgewiesen wurden, befinden. Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 wird ebenfalls
ein Mischgebiet sowie ein Sonstiges Sondergebiet ,Arztehaus* ausgewiesen, das le-
diglich Betriebe, die nicht wesentlich storen, zulasst. Mit der Planung werden folglich
keine Uber das bereits in der Umgebung zulassige Mal3 hinausgehende Immissionen
vorbereitet bzw. wirken keine unzuléassigen Immissionen auf das Plangebiet ein.

» Kollision von Tieren mit mobilen oder immobilen Einrichtungen
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Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 kommt es zu keiner signifikanten Erhéhung der Gefahr
des Totungsrisikos/Kollision im StralRenverkehr.

MalRnahmen zur Vermeidung

Im Ergebnis der Potentialabschatzung werden folgende Hinweise in den Bebauungs-
plan aufgenommen, um Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG auszuschliel3en:

e Die Beseitigung von Gehdlzen darf nur im Zeitraum zwischen 01. Oktober und
28. Februar durchgefuhrt werden (siehe 8§ 39 Abs. 5 Satz 2 des BNatSchG aus-
zuschlief3en sind. Hierfir ist die Zustimmung der zustandigen Behorde notwen-
dig.

e Die Abrissarbeiten von Gebauden sind aulRerhalb der Brutzeit von Vogeln vom
01. Oktober bis zum 28. Februar durchzufihren.

e Vor Abriss der Scheune ist eine fachgutachterliche Prifung auf den Besatz mit
Fledermausen und Gebaudebrutern durchzufiihren. Beim Vorfinden von Indivi-
duen sind entsprechende Ausgleichsmal3hahmen mit der zustandigen unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen und durchzufiihren

e Zur Vermeidung baubedingter Stérungen von nachtaktiven, larm- und stérungs-
empfindlichen Tierarten (v.a. Fledermause) soll sich die Bautétigkeit auf die Ta-
geszeit beschranken, um Stérungen zu vermeiden. Dabei sollen Bauarbeiten
zur Nachtzeit (22-6 Uhr) nicht zuléssig sein.

Gesetzliche Grundlagen - Artenschutz

Gemald 8 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten,
Baume, die aulRerhalb des Waldes stehen, Hecken, lebende Zaune, Gebiische und
andere Geholze in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder
auf dem Stock zu setzen. Nicht zu erhaltende Gehdlze missen somit aul3erhalb dieser
Zeit entfernt werden.

Gemal § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogel-
arten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stoéren; eine erhebliche Stdérung liegt vor, wenn
sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zersto-
ren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschéadigen
oder zu zerstoéren.
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6.6 Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen

Die Aufnahme der Biotoptypen erfolgte auf Grundlage der ,,Anleitung fiir die Kartierung
von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern*®, Schriften-
reihe des LUNG M-V 2013, Heft 2.

Der Uberwiegende Teil des Plangebietes kann als artenarme Zierrasenflache (PER)
kartiert werden. Im Norden des Plangebietes befindet sich eine leerstehende gewerb-
liche Scheune (OIG), die aufgrund des baulich schlechten Zustandes aktuell einen
stadtebaulichen Missstand darstellt. Im westlichen Teilbereich befinden sich landwirt-
schaftliche Nutzflachen (ACL). Die Zierrasenflache und die landwirtschaftlich genutzte
Ackerflache wird durch eine Siedlungshecke (PHZ), bestehend aus Schlehe, Weil3-
dorn, Holunder, Traubenkirsche und im sudlichen Teil Gberwiegend aus Brombeere
sowie aus Uberhaltern, die sich als Weide charakterisieren lassen, getrennt. Auf der
Zierrasenflache befinden sich zwei kleine Siedlungsgebtische (PHX) sowie ein grol3e-
res Siedlungsgebiisch angrenzend zur Scheune, die Uberwiegend aus Weil3dorn,
Brombeere, Hundsrose, Brennnessel und Weide bestehen. Zum Teil befindet sich dort
abgelagerter Grunschnitt sowie Gartenabfélle. Die beiden kleinen Siedlungsgebische
bleiben erhalten und werden in ein Zasurgrin zwischen Mischgebiet und sonstigem
Sondergebiet integriert. Das etwas grol3ere Siedlungsgebtisch wird im Rahmen des
Scheunenabrisses ebenfalls entfernt. Nordlich und sidlich angrenzend an das Plan-
gebiet befinden sich Gewerbebetriebe (OIG) in Kombination mit Wohnbebauung
(ODF). Ostlich grenzen Siedlungsbereiche an (ODF), stidwestlich befindet sich eine
landwirtschaftliche Betriebsanlage. Im Westen grenzen landwirtschaftliche Nutzfla-
chen (ACL) an, die durch Heckenstrukturen (BHS) gegliedert werden.

Die in der Planzeichnung dargestellte Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft, im westlichen Teilbereich des Plangebietes, wird der-
zeit als Ackerflache bewirtschaftet. Diese Flache soll als AusgleichsmalRnahme umge-
staltet werden (Malinahme 2.33 der HzE M-V 2018 ,Umwandlung von Acker in Brach-
flache mit Nutzungsoption als Mahwiese) und einem weiteren Bebauungsplan der Ge-
meinde Kalkhorst als Ausgleichsflache dienen. Dazu liegen zum jetzigen Zeitpunkt
noch keine genauen Informationen vor, diese werden mit dem Entwurf nachgereicht.

6.7 Planwirkungen

Die derzeitige Charakteristik des Plangebietes lasst sich durch eine siedlungstypische
Situation aus einer artenarmen Zierrasenflache, einer Heckenstruktur, landwirtschaft-
liche Flachen und einer maroden Scheune beschreiben.

Mit Hilfe der vorliegenden Planung erfolgt die Errichtung eines Arztehauses und die
Ausweisung eines Mischgebietes. Es wird eine baulich vorgepragte Flache Uberplant,
auf der eine Nachverdichtung erfolgen soll. Die naturrdumliche Zasur der bestehenden
Hecke soll aufgegriffen werden und bestehen bleiben. Diese vorhandene Grunstruktur
wird durch den Bebauungsplan nicht berihrt, sodass keine Beeintrachtigung erfolgen
wird.

Die durch den Bebauungsplane Nr. 31 zu erwartende Eingriffe in das Landschaftsbild,

den Wasserhaushalt sowie das Klima sind als sehr gering einzuschatzen und kénnen
zusammenfassend vernachlassigt werden.
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Bei Nichtausfuihrung der Planungen wirden die aktuellen Areale, Biotop- und Nut-
zungstypen im derzeitigen Bestand weiter bestehen. Zusammenfassend kénnen die
zu erwartenden Eingriffe in die genannten Biotoptypen als eher geringwertig abgewo-
gen werden. Innerhalb der Planungsarbeiten wurde versucht, den Umweltbelangen
hinsichtlich einer flachensparenden Entwicklung in Bezug auf das Gemeindegebiet ge-
recht zu werden.

6.8 Grunordnerische Festsetzungen / Hinweise

Unter Bericksichtigungen der artenschutzrechtlichen Belange werden folgende Fest-
setzungen getroffen bzw. Hinweise in den Bebauungsplan Nr. 31 aufgenommen:

Festsetzungen:

Entfallende Gebaude und Nebenanlagen sowie Schutt- und Miullablagerungen sind
ordnungsgemal zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzufihren.

Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Mutterboden ist in nutzbarem Zustand
zu erhalten und im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wieder zu verwerten oder
einer Wiederverwertung zuzufuhren.

Grundstickszufahrten, Stellplatze und deren Zufahrten sind in wasserdurchlassiger
Bauweise (Schotterrasen, Rasengitter, Fugenpflaster, versickerungsfahiges Pflaster
oder wassergebundene Decke) herzustellen.

In der Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Schutzgrin® ist die vorhandene Hecke
als Siedlungshecke zur erhalten. Pflegeschnitte sind zulassig.

Die Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Abschirmgrin® ist als Landschaftsrasen zu
gestalten. Eine regelmallige Mahd sowie das Anpflanzen von Zierstrduchern sind zu-
lassig.

In der Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Zasurgrin® ist standortgerechtes ge-
bietsheimisches Wildblumensaatgut auszuséden. Die Flache ist zwei Mal im Jahr
(1. Mahd Ende Juni, 2. Mahd Ende August) zu m&hen. Die beiden Siedlungsgebtische
sind in der Flache zu integrieren. Pflegeschnitte sind zulassig.

Die Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Ausgleichsflache, offentlich® ist als Aus-
gleichsmalRnahme zu entwickeln. Dabei wird die MaRnahme 2.33 ,Umwandlung von
Acker in Brachflache mit Nutzungsoption als Mahwiese“ (HzE M-V, 2018) angewendet.
Bis zur Umsetzung der Ausgleichsmalinahme ist die Flache weiterhin als Acker zu
nutzen.

Vor Abriss der Scheune ist fachgutachterlich zu prifen, ob diese Individuen geschuitz-
ter Arten oder deren Fortpflanzungs- oder Ruhestatten birgt. Sollte dies der Fall sein,
ist die weitere Verfahrensweise mit der unteren Naturschutzbehérde abzustimmen.

Die Baustelleneinrichtungen sind auf das notwendigste Maf3 zu beschranken. Grinfla-
chen sind wahrend der HochbaumalRnhahmen und Herstellung von
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Flachenbefestigungen durch ortsfesten Bauzaun vor Verdichtung und Verschmutzung
zu schutzen. Baubeginn anderer Arbeiten ist erst nach Fertigstellung dieses Bauzauns
zulassig. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeintrachtigungen
(wie Bodenverdichtung, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zurickzunehmen. Bauschutt
und Mullablagerungen sind ordnungsgemal zu entsorgen bzw. einer Wiederverwer-
tung zuzufihren.

Hinweise:

Zum Schutz der Population von (streng) geschitzten Arten duarfen gem. § 44 Abs.1
BNatSchG offensichtliche Quartiersplatze z.B. Altbdume sowie Nischen, Spalten und
Bdden in Gebauden) nicht zur Fortpflanzungszeit von 01.03. bis 30.09. fur Baumal3-
nahmen beansprucht werden. Die untere Naturschutzbehorde kann hiervon im Einzel-
fall auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn ihr gegenuber zuvor gutachtlich nachge-
wiesen wird, dass mit der Beseitigung des abzureil3enden Gebaudes/ der zu fallenden
Siedlungsgebusche keine Vernichtung von Tieren besonders geschiitzter Arten oder
deren Fortpflanzungsstétten verbunden ist.

Die Beseitigung von Gehdlzen gemald 8 39 Abs. 5 Satz 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes darf nur im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 01. Mé&rz eines jeden
Jahres durchgefiihrt werden. Ausnahmen sind zulassig, sofern der gutachterliche
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Gehdlzflachen
keine Brutvogel briten und die Zustimmung der zustandigen Behorde vorliegt.

Zur Vermeidung baubedingter Stérungen von nachtaktiven, larm- und stérungsemp-
findlichen Tierarten (v.a. Fledermé&usen) sind die Bautétigkeiten auf den Tagzeitraum
(6-22 Uhr) zu beschranken.

7. Durchfihrungsrelevante Hinweise

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind von der geplanten MaRnahme keine Bau-
oder Bodendenkmale betroffen. Wer wahrend der Baumalinhahmen Sachen, Sachge-
samtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass
an ihrer Erhaltung geméal § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein o6ffentliches Interesse be-
steht, hat dies unverziglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht flir den Entdecker, den
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer, zufalligen Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenuber der unteren Denkmalschutzbe-
horde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverziglich an die Denkmalfachbehdrde
weiter. Der Fund und die Fundstelle sind in unverandertem Zustand zu erhalten. Die
Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher An-
zeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehérde kann die Frist
im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder
die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. 8§ 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V.

Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schlie3en, dass bei TiefbaumalRnahmen Munitionsfunde auftreten kénnen. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuftihren. Sollten
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden
werden, ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren

26

32 von 33 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst Giber den Bebauungsplan Nr. 31
JArztehaus® — Vorentwurf

Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.
Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die ortliche Ordnungsbehérde hinzuzuziehen.

Der vorliegende Vorentwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschafte, die auf

Grundlage dieses Vorentwurfes getatigt werden, geschehen auf eigene Verantwor-
tung.

Kalkhorst, den
Neick, Burgermeister

27

33 von 33 in Zusammenstellung



	Vorlage
	Anlage  1 Übersichtsplan_Billigung_Vorentwurf B31
	Anlage  2 Vorentwurf 1 9 22-Plan M1-750
	Anlage  3 Begründ_Vorentwurf_B31_Kalkhorst

